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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Soziales, Jugend, Schule und Integration 
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten 
 
200.11 – Koordination Soziale Stadt  
103 – Grünflächen und Forsten 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Britta Jobst / Roman Bensch 
563 2101 / 563 6891 
563 8137 / 563 8049 
britta.jobst@stadt.wuppertal.de 
roman.bensch@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

22.07.2021 
 
VO/1068/21 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

17.08.2021 BV Heckinghausen Entscheidung 
 

Außenanlage Stadtteilzentrum - Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen 

 
Grund der Vorlage 
 
Die Maßnahme „Außenanlage Stadtteilzentrum“ wurde als Fördermaßnahme im Rahmen 
des Programms „Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen“ angemeldet. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Nach Beschluss des Rats der Stadt Wuppertal und Entscheid der BV Heckinghausen zur 
Umsetzung der Neugestaltung der Außenanlage des Stadtteilzentrums Heckinghausen, wird 
für den Fällantrag die Zustimmung der BV zur Rodung von 3 unter die Baumschutzsatzung 
fallenden Bäumen notwendig. 
 
 
Einverständnisse 
 
Entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
Dr. Kühn     Meyer 
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Begründung 
 
Nach dem Neubau des Stadtteilzentrums Heckinghausen werden die Außenanlagen (Kin-
derspielplatz Mohrenstraße) neugestaltet.  
 
Die Spielplatzfläche hat auf Grund ihrer urbanen, zentralen Lage und einer Größe von rund 
2.800 m² eine wichtige Bedeutung für das Stadtteilzentrum und das gesamte Programmge-
biet.  
 
Im Zuge der Neugestaltung soll die Fläche zu einem attraktiven Treffpunkt am Stadtteil-
zentrum und gleichzeitig zu einem neuen Mittelpunkt für Kinder und Eltern im Quartier wer-
den. Spielgeräte für Kinder aller Altersgruppen und eine hohe Aufenthaltsqualität für Eltern 
sollen den Kinderspielplatz zukünftig auszeichnen.  
 
Im Rahmen der Vorstellung der Gesamtmaßnahme in der BV Heckinghausen (VO/0046/21) 
wurde die notwendige Fällung von drei Bäumen zwar im Plan abgebildet, aber in der schrift-
lichen Ausführung nicht ausdrücklich erwähnt. Die aktuelle Drucksache ist erforderlich, da 
die BV über die Rodung von 3 Bäumen entscheiden muss.  

Wie im Plan dargestellt werden zur Kompensation über die reine Ersatzpflanzung hinaus 
insgesamt 10 Bäume auf dem Baugrundstück gepflanzt. 
 
 
Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Ersatzpflanzung sind in den beantragten Gesamtausgaben im Rahmen 
des Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen berücksichtigt worden.  
 
 
Zeitplan 
 
Bei Bewilligung durch den Fördergeber – voraussichtlich im Sommer 2021 – ist die Fertig-
stellung der Maßnahme bis Ende 2022 geplant. 
 
 
Anlagen 
 
01 – Übersichtsplan Gesamtmaßnahme mit Ersatzpflanzung 
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